
Eber die irchliche Auf icht In Angeln
nach der Reformation.

Von Pa tor R in Kahleby.
(Vortrag auf der Jahresver ammlung des Vereins für Schleswig Hol teini che Kirchenge chichte in Sörup September 1926

Nur  ehr pärlich ließen die Quellen, die ber die irchlicheAuf icht mn un erer an Angeln nach Einführung der efor mation geben, und la  en vieles um Ungewi  en. DiePa toratarchive enthalten, Wie die Veröffentlichungen von Wittund en en Kochendörffer uin den Beiträgen und ittei  2lungen un eres Vereins zeigen, ber die er Zeit  o gut wite niDer älte te e tandtei der elben, die Kirchenrechnungsbücher,ret nUr gzum klein ten eil no bis uins 16 Jahrhundert zurüund von die en  ind unUr einn padar, die no der er ten Zeit nachder Reformation angehören. Das älte te darunter i t das meinerGemeinde oldenit, das mit dem Jahre 1529 beginnt,  odann dasder Gemeinde Tolk, das 1532 beginnt; die en näch tälte tenRechnungsbücher dvon Rabenkirchen und Gel  ind 1549 und 1550
angelegt. Für Nordangeln gibt das Prop teibu des Superinten denten Slewert (labgedruckt in J  en, Das Canoni cheEe für die Herzogtümer u w., 1804 II, einige Ausun eben o die Be tallung, welche dem elben 1540 von önigChri tian III gegeben wurde (abgedrucht in 81  Ee  in;, IPlo-mat Flensb., 1873, 297 ff.) An Vi itationsberichten QAuSsden er ten undert ahren i t weder In den General uperintenden ten Archiven noch in den Prop tei Archiven von Schleswig UundFlensburg etwas vorhanden; auch im Staatsarchiv habe nigefunden Die älte ten Berichte, die mir Ge icht gekommen, ind die der beiden General uperintendenten FabrieiusSohn) (Vater undber die Prop tei Hütten und Gottorf QAus den Jahren1631 gedru n den Schlesw. Hol t. Lauenburg. andesbe
richten 1846, 16—37, 1—7 1847, Ferner  ind von
dem jüngeren Fabrieius Vi itationsberichte von den Jahren 1639



rte n ²  2 Die + Auf icht in Angeln Reformation. 393

Aund 1641 ber die adeligen Kirchen vorhanden, die  ich Clls Iim
+  1 des hol teini chen General uperintendenten, Cs un der Lu
eLr Stadtbibliothek efinden und bisher noch nicht veröffent 
licht  ind Prop t Witt, der davon E genommen,  cheinteine Veröffentlichung die er für die Kenntnis der damaligen kirch
en und  ittlichen U tände lehrreichen Uund intere  antenBerichte beab ichtig haben; le e i t inde  en leider nicht gur
Ausführung gekommen. Er t  eit dem Anfange des 18 Jahrhun 
Crts liegen ausführliche und fortlaufende Vi itationsberichte  o
ohl in den General uperintendentur-Archiven, wie insbe ondere
auch im Staatsarchiv or,  o namentlich QAus Alterer Zeit von den
General uperintendenten Conradi Aund Struen ee.

Aus die en lückenhaften Nachrichten darüber, Wwie  ich die
1  E Auf icht un un erer Land chaft Angeln nach Einführungder Reformation ge taltet hat, kann ich er auch nUuL ein  ehr
unvoll tändiges ild geben und muß mich darauf be chränken, nUuUr
mehr einzelne charakteri ti che Bruch tücke,  o wie  ie die Quellen
mir oten, zu ammenzu tellen.

0 +  Ee Verfa  ung nach der Reformation knüpft 3läch t den Zu tand bDor der elben Bis auf eringe elle
uim Norden  tand das Herzogtum Schleswig damals in Kirchlicherin t Unter der Auf icht des Bi chofs von Schleswig. Doch

 ich auch  chon  eit längerer Zeit ein beträchtlicher Einflußder landesherrlichen Gewalt eltend, der für die Ausbildung der
 päteren Landeskirche mit dem Landesherrn als SUumm-muuUS episco—
Ps an der Spitze von Bedeutung gewe en i t niter der ber
Uf icht des Bi chofs de  en prenge Ei ver chiedene niter
abteilungen, praepositurae genannt, eteilt, die ver chiedenen Mit 
gliedern des Domhapitels zugewie en WMaren Die Land chaft An 
geln an Unter dem Archidiakonus Schleswiger Dom, der
regelmäßig alle Jahre  elb t oder durch einen Vertreter in den ein 
zelnen Kirch pielen Vi itation le das  ogenannte Sent (dSynodus Ein Verzeichnis  olcher Vi itationen uim mte Gottorf eit 1400 hat nach den ihm vorliegenden Kirchenbüchern derzeitGeneral uperintendent Fabrieius aufge te (mitgetei um Neuen
Staatsbürgerlichen Magazin 1834, 873 ff.)

Eine der we entlichen Uufgaben bei die en Vi itationen be
an in der Ufnahme der irchenrechnung. Hier greift nun beim
Vordringen der Reformation der Arm der weltlichen Obrigkeitein Uund le allmähli den bisherigen kirchlichen Oberen ihreAuf ichtsbefugni  e ). Zunäch t wurde dem gei tlichen Vi itator

Vgl. 3 dem Folgenden 2* Zur Einführung der Reformation in Angeln, in Beiträge MitteilungenGe ch., Bd 6, ff., Uund Jen en, Angeln, bvonten en und Henning en, 157
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ein weltlicher Kommi  ar beigeordnet. Als  olcher wird 1527 Hinrich Rumohr genannt In den folgenden Jahren dies in
den Kirchen des mtes Gottorf, al o au un Südangeln, die
Amtmanner von Gottorf, Detlef von Ahlefeldt und Iwen Re
ventlow Darüber gibt nun das alte Moldeniter Kirchenrechnungs—buch uskun das, Wwie erwähnt, mit dem Jahre 1529 beginnt

der Rechnung die es Jahres findet  ich eine Ausgabe für ein
Te tament, das für Kirchenbedarf ange chafft worden  t,1533 i t wieder ein Te tament 5„UP düde ange chafft WDOL

den Das er i t ohl die hochdeut che Ueber etzung Luthers, das
zweite die inzwi chen herausgekommene plattdeut che Ueber etzung.Aus dem die An chaffung begründenden Zu atze „tor Qr be
darff“ geht hervor, daß le elbe auf höhere Anordnung als nötig
für den kirchlichen Gebrauch erfolgt i t, daß im Gottesdien tber das CEue Te tament in eu  er Sprache gepredigt werden
 oll Wie al o deut che evangeli che Predigt wird damals au
weiter Abendmahlsfeier Uunter beiderlei Ge talt eingeführt  ein, da
in dem elben Jahr eine Ausgabe für rot und Wein er  eint, die
In glei bleibender Höhe auch in den folgenden Jahren vorkommt,
als zweifellos  chon evangeli che Abendmahlsfeier be tand, al o
eine größere Ausgabe für Wein nötig DMDLr als in der katholi chen
Zeit aAmt Dr al o der katholi che Meßgottesdien t und „Qller
Men  entan fal che re und O er Wahn ge  Afe und abge 
 chafft“ worden, Wie dies als Aufgabe einer Kommi  ion bezeich
net wird, die rinz Chri tian alser  eines Vaters, König
Friedrichs I., In den Herzogtümern un den Jahren 1. QAus
Gei tlichen und Weltlichen abgeordnet, „Alle Kerchen in  iner
Gnaden Für tendohmen tho reformeren Uund de evangeli che
re anthori  en lathen So eri  e Petreus, ein geborener
Angeliter und aufgewach en in Flensburg,  eit 1565 Pa tor in
en auf Nord trand. le e Angabe des Petreus wird frei 
lich von neueren rn weil in älteren Quellen nicht nachweis 
bar, bezweifelt. Auch liegen hier QAus Angeln keine Nachrichten
ber die Tätigkeit einer  olchen Vi itationskommi  ion boL. ber
Wenn au raglich  ein mag, ob rinz Chri tians orhaben,
0 Kirchen“ durch le e Kommi  ion vi itieren und reformieren
3u la  en 3uLr Ausführung elangt i t, Wie Petreus dies von ord  2
 trand ausdrücklich eri  El, vielleicht in  einem *  1 dar
ber noch nähere Nachrichten vorgefunden, in ähnlicher el e i t

jedenfalls auch anderwärts,  o weit eben der Machtbereich Chri 
 tians ging, vor  ich gegangen,  o auch hier in Angeln, der Heimat
des Petreus Das mo durch obige Angaben des Moldeniter
Kirchenrechnungsbuches als be tätigt annehmen, wonach al o auch
hier auf dem an 1529 die Reformation auf friedlichem Wege
Uund Uunter Vermeidung von ewa „gemakliken und  achte“, wie
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les nach Petreus zugleich der Kommi  ion bei Ausführung ihrer
Aufgabe vorge chrieben war, dank die es ver tändigen und maß
bollen Eingreifens von oben iegrei ihren Einzug gehalten hat

ami  timmt E wWMenn na den vorliegenden Protokollen
ber die Ufnahme der Kirchenrechnungen uin dem Moldeniter und
Tolker Kirchenrechnungsbuch 31—1 die Amtmänner von

Gottorf „das ent gehalten“ und die Kirchge chworenen ihnen
Rechnung abgeleg aben, während die bisherigen katholi  en Vi
 itatoren UuUr die Richtigkeit der elben durch einen Ohl von ihnen
beauftragten Domherren ezeugen 1533 inde  en chon le e
Beglaubigung, und in den näch ten Jahren fehlen die Rechnungen
überhaupt le e  ind er t 1538 wieder aufgenommen, nachdem in 
zwi chen nach dem ode des Königs riedrich 1583  ein ohn
Chri tian  ich die Königskrone erkämpfen mü  en und durch
etzung der katholi  en Bi chöfe un Dänemark und Einführung
einer evangeli chen Kirchenordnung Unter Mitwirkung Bugenha 
gens die Reformation Im Königreich zum Ab chluß gebracht
Nunmehr ging aran, dies Werk au Hi den Herzogtümern
nde führen Den katholi  en Oberen wurden ihre Funhti 
Onen,  oweit le e ihnen bisher noch ela  en 5 völlig ent
gen,  o die 4  1  8 Auf icht Uund die Vi itationen. Da
mit wurden jetzt ihrer Stelle einige 50 Könige be timmte und

Superintendenten ernannte evangeli che rediger beauftragt,
1538 Es .  dies für das Amt Flensburg, Omi auch für ord
angeln, ert Slewert, der er evangeli che rediger St Ni
Olat in Flensburg, Uund für das Amt Gottorf, Omi auch für Süd
angeln, einhold We terholt Dom in eswig, Nachfolger
des er ten evangeli chen Predigers, des arquar Schuldorp, da
 elb t er die ihnen zugewie enen Ufgaben gibt die Be tallung
des Königs für Slewert vom Jahre 1540 u  u Qna  oll
ten  ie gemã der in Dänemark eingeführten evangeli chen Kir
chenordnung „die Predigt des reinen, eiligen Evangeliums nach
göttlicher ehre un en Kirchen fördern“ Uund Afur  orgen, daß
allenthalben „das heilige, hochwürdige, gnadenreiche Sahrament
nach rechter göttlicher und chri tlicher e  re ordentlich gebrau
werde“. Sie ollten dazu die Kirchen, rediger und Kü ter in pi  —
zieren und vi itieren und die unge chi  en nötigenfalls In der rech
ten ehre unterwei en. Superintendent uUund Amtmann zu ammen
 ollen die Gerichtsbarkeit ber die Gei tlichen ausüben Uund insbe—
ondere auch Afur orge tragen, daß das, 05 in der Zwi chen 
zeit Kirchengütern und Einkünften verloren ngen, den Kir
chen wieder zurückgegeben werde;  ie  ollen ferner künftig ber
die Erhaltung des Kirchengutes  orgfältig wachen und dazu regel  2
mäßig Kirchenrechnung in den Gemeinden halten Slewert und
We terholt haben emgemã  eit 1538 mandato regiae maje-
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Sstatis, wie ausdrücklich Iun dem Rechnungsprotokoll emerht wird,
jährlich Vi itation gehalten, jener al o un Nordangeln und die erun Südangeln. CL die C aufgenommene Kirchenrechnungliegen im Rechnungsbuch von oldent und OIR die kurzen Prookholle vor, eigenhändig von We terholt abgefa Uund unter chrie 
ben, bis 1547 Zugleich wurden ber die Uter und Einkünfteder + genaue Verzeichni  e aufge te und un die Rechnungs  E  2er eingetragen, die elben für die Zukunft  icherzu tellen.le e Verzeichni  e liegen für Nordangeln vollzählig un dem Propteibuch von Slewert or, QAus den Jahren 1538 und 1539 niter
den Kirchen Nordangelns fehlen darin Glücksburg, Neukirchen Uund
Gelting. Von die en exi tierten die beiden er ten damals noch
nicht, die etztere WMar adelige 1+  L. ber we die Herren von
elting das Patronatrecht hatten Der del aber WML anfänglich
noch Ar katholi ch ge innt nd wider etzte  ich vielfach der Re 
formation. So traten auf dem andtage Rendsburg 1540, als
Chri tian III die CEue evangeli che Kirchenordnung, wie in Däne
mark, jetzt auch un den Herzogtümern einführen wollte, nochEdelleute agegen auf, darunter  echs QAus Angeln, und verhinder 
ten Urch ihren Wider pruch die Ab icht Chri tians. Eben o wider  ich der del au dem Eingreifen des Königs in  eine Pa
tronatrechte und wu  ich eine gewi  e Unabhängigkeit von der
kirchlichen Auf icht bewahren. Aus die em ru wird auSlewert in Gelting keine Vi itation und Kirchenrechnung un die en
Jahren gehalten aben, eben o auch We terholt oOhl nicht un den
adeligen Kirchen Kappeln Aund Boren, ber welche die Herren von
Rö t, re p Lindau neben dem Domkhapitel Patronatrechte ausübten.

hier aber die Rechnungsbücher Aus jener Zeit ni mehr
vorliegen, wi  en Wwir arüber ni Be timmtes. Die Appe  —ler Pfarre  eit 1528 der Domherr Hinrich ogwi inne,
der  ie aber nicht  elb t verwaltete,  ondern durch einen Qr ver
walten ließ Pogwi ch  elb t trat 1540 gum evangeli chen lau
ben ber und verheiratete  ich Um 1542 finden Wir auch elnen
evangeli chen Gei tlichen der ir Der Patron HennekeRumohr MDar freilich eifriger nhänger des Katholizismus,
auch einer der Opponenten auf dem Landtag von 1540 und hul
igte bis  ein Ende der „Abgötterei“ uin der — u Kappeln,konnte aber nach 1542 jedenfalls nich mehr das Evangelium In
der + Uund Gemeinde Kappeln hindern.

Bi chof und Kapitel  etzten dagegen den Neuerungen keinen
ern tlichen Wider tand nigegen und lieben arum, anders als
In Dänemark, Im e t ihrer Uter und Einkünfte. So enWe terholt Aund Slewert, wie wir QAus dem Tolker Rechnungsbuchund dem Prop teibuch Ewerts  ehen, auch die 1  en Pa 
tronatkirchen nd die Domhapitelskirchen vi itiert. Die er teren
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waren die Kirchen 0  0  5 Klein olt und Siever te in ord
angeln Uund Taar tedt Wi Südangeln; Domkhapitelskirchen WMaren
rundhof, ürup, örup in Nordangeln, Tolk, übel, Qvetoft,
Ulsnis und Rabenkirchen in üdangeln. Wie le e en  ich
au die drei adeligen Klö ter in un erer Land chaft mit den von
ihnen abhängigen + jetzt der landesherrlichen Auf icht durch
die Superintendenten ügen mü  en Von den ö tern DMDL das
Rüdehlo ter das er  L, das  ich Unter  einem Abt Hildebrand der
Reformation T chloß womit auch die vom Klo ter abhängige

Munkbrarup für das Evangelium freigegeben wurde
SI hat Slewert auch hier 1538 vi itiert. Von dem Klo ter Mor
Kirchen Aben wir QAus die er Zeit keine Nachricht und wi  en er
nicht, wie As elbe  ich dazu  tellte. Die Kirchenrechnungsbücher
der beiden von ih abhängigen Kirchen Hel und Norderbra
TUp reichen nicht bis in die e Zeit zurü Doch  cheint man auch
hier ohne ern tliches Wider treben  ich der Ordnung gefügt

en Dagegen zeigte  ich das Nonnenklo ter St. Johannis
bei Schleswig der Reformation zunäch t noch abgeneigt. So i t
die von ih abhängige Kahleby no bis 1541 katholi ch
gewe en Die Gemeinden aber werden damals er  chon durch
wWeg ganz evangeli ch gewe en  ein, Uund  o mu auch der CTLI
an der kleinen katholi  en Minderheit aufhören. Dem ent
pra nur, wWwenn Chri tian III 1541 alle Klö ter den Befehl
ergehen ließ, alle „Unchri tliche ehre, Ceremonien und Unwe en,
 o noch nicht getan, gänzlich abzu tellen“ und evangeli chen Got
tesdien t einzuführen,  owie insbe o  ere auch die von ihnen
ängigen Kirchen mit „frommen, gottesfürchtigen Uund gelehrten“,

evangeli chen Predigern 8 be etzen. So mu  ich auch das
St. Johannisklo ter ügen, das jetzt durch Reinhold We terholt
reformiert wurde Nunmehr konnte auch uin der klö terlichen

Kahleby der amalige Pa tor Timotheus Johannis, der
hier  eit 1527 an evangeli chen Gottesdien t einführen, nicht
er t 1553, wie Jen en und na ihm Lau in  einer Reformations 
ge irrig angeben

Inzwi chen WMDaLr Bi chof Gott chalk von Ahlefeldt Im Januar
1541 ge torben, und nun konnte önig Chri tian dazu reiten, die
Reformation auch in den Herzogtümern gum Ab chluß bringen.
Mit dem Domhapitel wurde ein Vertrag ge chlo  en, nach welchem
die em  eine Gerecht ame und Uter be tätigt wurden, ber Uunter
der Bedingung, daß künftig ein evangeli cher Bi chof einge etzt und
das Kapitel nach evangeli chen Grund ätzen umge talte WMer
den  ollte. Auf dem andtage 8 endsburg Iim März 1542 wurde
dann, da jetzt auch der del  einen Wider tand aufgegeben, der noch
VoOTr zwei Jahren Chri tians Ab icht zum eitern brachte, die
eUue evangeli che Kirchenordnung für die Herzogtümer angenom 
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men, die Grundlage, auf der  ich jetzt die  chleswig-hol tei 
ni che Landeskirche aufbauen konnte

Während in der vorhergehenden Zeit des Ueberganges bis
1542 „bei den geringen, ve  en und zum eil  ich wider pre—
chenden Nachrichten“ Lau)  ich eln Rlares ild gewinnen läßt,
wie im einzelnen die orgänge in den einzelnen Gemeinden  ich
abge pielt Uund pezie die U.  1  e Auf icht  ich ge taltet hat, tre
ten von etzt ab die Verhältni  e deutlicher und be timmter voLl Au
gen Durch die Kirchenordnung wurden die ganzen kirchlichen
Verhältni  e fe t geordne und au emgemã Be timmungen für
die 1  1  E Auf icht getroffen. n  —  e des früheren katholi  en
Bi chofs Iim Herzogtum eswig an hier jetzt en evangeli cher
Bi chof als kirchliches Oberhaupt Es DQL dies von —41—1
Tilemann von Hu  en eln würdiger, frommer Aund gelehrter Mann,
der  einem Amt mit großem Ern t und Eifer vor tand. Ihm MDar
die Oberauf i ber die Kirchen und ihre Gei tlichen, insbe on 
dere auch die Ordination der rediger übertragen Jährlich  ollte

in allen Städten vi itieren, oOzu die rediger der Dorfkirchen
Nur bei be onderen Gelegenheiten ich dort einfinden ollten

fand  ich auch auf dem Qan ein, WDenn  eine Anwe enhei
forderlich r chien Die eigentliche  pezielle Auf icht  owohl un den
äußeren Dingen, wie Rechnungswe en, als auch in den inneren
kirchlichen Angelegenheiten, wie namentlich Te Uund andel der
rediger betreffend, behielten nach der Kirchenordnung die uper
intendenten oder Pröp te, wie  ie jetzt gewöhnlich wieder nach der
en katholi  en Bezeichnung genannt werden, al o un Angeln
der Flensburger und der Gottorfer Prop t So hat in Südangeln
We terholt nach den Rechnungsbüchern von OolR und olden!
ährlich Vi itation gehalten Aund die Kirchenrechnung aufgenommen,
bis 1547, während in Nordangeln Slewert dies Amt bis 8  einem
Tode, 1570, innegehabt hat Auf We terholt folgte als Prop t im
Amt Gottorf Rolaus rage, der Vi itation und Rechnung von
1548—1 gehalten. Die er, ein eifriger Beförderer der efor  2
mation, aber ein unruhiger el  oll na einem wech elvollen
en 1536 von önig Chri tian als In pektor des  chleswig chen
Bistums dem katholi  en Bi chof Gott chalk von Ahlefeldt 3zur
Seite ge te worden  ein, die evangeli chen Belange im ei
wahrzunehmen. Doch i t ber le e  eine Tätigkeit ni bekannt,
jedenfalls auch ber eine Auf ichtstätigkeit In un erer Land chaft
in jener Zeit ni 0 finden. Er t als Prop t von Gottorf hat
i Südangeln vi itiert, worüber un den Rechnungsbüchern die be
treffenden Eintragungen vorhanden  ind Neue Rechnungsbücher
hat Iin Abenkirchen, Hel und Norderbrarup angelegt. Ihm
folgte als Prop t Volquardus Jen en oder Jonä, von 2—1
und hernach wieder von Die Kirchenrechnungsbücher
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enthalten die eigenhändig von ih ge chriebenen und ehr
und  orgfältig  pezifizierten Rechnungen QAus die er Zeit, während
die elben bis dahin mei nur  ehr  ummari ch abgefa WMaren
Neue Rechnungsbücher hat un Qvelo und F  1*  e ange
legt. Zwi chen  einer er ten und weiten mtszei Pröp te
Hi Amt Gottorf die herzoglichen Hofprediger Johannes Schaffe
nicht (1567—-1572) und Bartholomäus (1572—1586) und ha
ben als in Südangeln jährlich vi itiert und die Kirchenrech  —

aufgenommen, letzterer gzum er ten Male Iun ho  eu  er
Sprache, während die Rechnungen vorher und nachher bis 1644
pla  eu ge chrieben  ind

Inzwi chen In den Herzogtümern auf  taatlichem Ge
tete wichtige Veränderungen eingetreten, die auch von we entlichem
in  u auf die kirchlichen Verhältni  e 1544 teilte nam —
lich önig Chri tian III die Herzogtümer mit  einen Brüdern Jo
hann und abei fiel das Amt Flensburg mit Nordangeln
Qr den onig, das Amt Gottorf mit Südangeln Herzog
Gemein chaftlich lieben die Be itzungen des 6C15 Uund Amt auch
die hier un Angeln von ih abhängigen Kirchen iun Gelting, Boren
und Kappeln,  owie das St Johannisklo ter Uund die ihm u
hörige + 3u +  eby Während die es Klo ter als adeliges
Fräulein tift erhalten 1e wurden die beiden Herrenklö ter Mor
kirchen und Rüdeklo ter  äkulari iert, von denen das er tere
den Herzog, das etztere den önig gefallen var ami Ra
men auch die von jenen ö tern abhängigen Kirchen Böel,
Norderbrarup Uund Munkbrarup, die er ten beiden Uunter den Her 
3009, die etztere Unter den önig, Uund  tanden Omi auch unter
Auf icht des jeweiligen rop ten, während die vorhin genannten
adeligen Kirchen Gelting, Kappeln Uund Boren Uund die St Jo
hannisklö terliche 11 Kahleby die er Auf icht nicht Uunter
tanden Hier mag noch hinzugefügt werden, daß im Jahre 1582
önig riedri II das Rüdeklo ter  einen jüngeren Bruder
Johann abtrat, der As elbe Abbrechen Uund auf die er Staätte das

Glücksburg aufbauen ließ Die Schloßkapelle diente
Die vomglei dem aufblühenden rte Glücksburg als ir

Klo ter abhängige r Munkbrarup fiel ebenfalls Herzog
Johann, der ferner für den auf  einem Gebiet neu angelegten Ort
Neukirchen eine eigene + rbaute le e drei Kirchen
 chieden am! QAus der rop tei Flensburg QAus und erhielten ennen
eigenen rop ten Im Gottorfer Anteil von Angeln ent tan auch
un der Folgezeit eine eue ir  e, nämlich un dem 1667 erbauten
Flecken Arnis (1673) die der rop tei Gottorf zugeleg wurde.
Der neue ten Zeit er t gehört die 1903 rbaute Gedächtniskirche

Id tedt um We ten Angelns d gur Prop tei eswig gehörig.
Nach der Landesteilung 1544 rdnete jeder Landesherr als

SumIIUUS episcopus in  einem Gebiet auch die kirchlichen Verhält 



400 rte + Die I Auf icht in Angeln Reformation.

für  ich womit manche Be timmungen der Kirchenordnung
von 1542 Uumge toßen wurden und das Bistum eswig  eineBedeutung als einheitliche ober te Auf ichtsin tanz für das
Herzogtum verlor. Tilemann von Hu  en, de  en eigentliche bi
 chöfliche Tätigkeit dadurch we entlich einge chränkt wurde, ging chon 1551 mit ode ab Ami Orte das gei tliche Bi chofsamtüberhaupt auf, Uund das Bistum eswig mit  einen Gütern und
Einkünften lag fortan als weltlicher e t (Amt Schwab tedt in
den Händen von ledern des Herr cherhau es. 1549 wurde
Afur der üng te Bruder öonig Chri tians III., Herzog riedrich,auser ehen Uund dazu dem Bi chof Tilemann als Coadjutor eige  2ordnet, nach de  en Tod dann ormlich als Bi chof eingeführtwurde. Für die Kirchliche Oberauf icht, die ami wegfiel, wurden
von Herzog Johann und in ihren Landesteilen General
pröp te Ee  e Als  olchen ernannte der letztere für  ein Gebiet,den Gottorfer Anteil, 1549  einen Hofprediger olquar Jona und
übertrug ihm, wie vorhin erwähnt, 1552 auch die Spezialauf ichtber die Prop tei Gottorf, al o auch ber Südangeln. Dem Ge
neralprop ten lag III em die Examination und Ordination der
rediger ob, Uund in wichtigen en, in welchen die Pröp teihn 3 eL  en hatten,  ein uta  en Uund edenken ab
üugeben Uund dem Herzog 3uLr Ent cheidung vorzulegen Er WDL
Iim erglei den röp ten nur primus inter D  9 Im übrigenim egen a dem früheren Bi chof reiner Staatsbeamter Ge
neralvi itation nUr In be onderen Fällen abzuhalten. So
fand eine 1557 auf Anordnung Herzog Adolfs 0 die Vol
uar Jond mit  einem Amtsnachfolger, dem damaligen hamburgi chen Superintendenten aul von itzen, und dem Hu umer Pa
 tor Bohelmann des Eindringens anabapti ti cher Lehrenvorzunehmen Es wurde C ein bvon en verfaßtesBekenntnis der reinen re den Predigern vorgelegt, das von
die en unter chreiben WMD  — Es wird nicht Eri  et, daß  ich *  —.mand de  en geweigert Es i t ber zweifelhaft, ob5 le eVi itation in en Gemeinden  tattgefunden hat Aus der Land

Angeln liegen darüber wenig tens keine Nachrichten or,in der auch ni von anabapti t chen Bewegungen éRann i t,wie dies namentlich in Eider tedt der Fall WMar
olquar Jonä wird als einn aufrichtiger, frommer und de

mütiger Charahter ge childert, der els in Behümmernis and,mo  ein ewi  en bor Ott mit viel Verantwortung be chwe
Tren Er gerade jener Vi itation uUund mancher anderen
+  en mit dem Domhapitel, eben o auch mit dem rück ichtslo enKanzler ratziger heftige Streitigkeiten, die ihm  ein Amt verleide—
ten Auch agte ihm das üppige Ofleben nicht Er  ehnte  ichdeshalb QAus  einer Wirk amheit fort Seine ellung als ber 
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Tte der Kirchen im Gottorfer Anteil  cheint auch in den letztenJahren  eines mtes ihre eltung verloren 3 Aben NachFedder en „Paul von Eitzen“, 19) DQTL geradezu enne Art von
gei tlicher Anarchie Im an eingeri  en. Die Prüfung der Kan
didaten wurde zUum eil von theologi ch wenig gebildeten, um
evangeli chen Behkenntnis unzuverlä  igen Mitgliedern des Dom
apitels, zum Teil von den auch nicht allgemein auf der Höhe  tehenden röp ten bor  me  +. ordnungsmäßig vom Ge
neralprop ten. Auch un der Ordination riß große Unordnung ein
an rediger ließen  ich auswärts ordinieren, manche gelangten ohne Ordination, vielleicht auch ohne Prüfung uns Amt
olquar Jona rhielt endlich auf  ein in tändiges Drängen 1562
die Entla  ung Qus  einem Amt als Hofprediger und Generalprop tUund wurde Pa tor in Garding, behielt aber die Prop tei Gottorfnoch bis 1567 bei, wie vorhin erwähnt i t 1570 wurde Prop tin Rendsburg, aber au hier viele Widerwärtigkeiten und
wurde nach Herzog Adolfs Tod 1586 Hofprediger bei de  en twe
und noch einmal wieder Prop t In Gottorf für zwei Als
Prop t folgte ihm hier Jakobus Fabricius, der  päter auch als
Nachfolger Eitzens Generalprop t Im Gottorfer Anteil wurde

Dem olquar Jonä in  einem Amt als Generalprop t DT
nämlich 1562 der  chon vorhin erwähnte hamburgi  E Superinten dent aul von Eitzen efolgt, der von Herzog Adolf als für tliGottorfi cher Superintendent berufen wurde Mit  einer Ernen—
nung Ram Im egen a der  chwankenden ellung, die noch ein Vorgänger innegehabt, eine Eue Uund e tere Ordnung in
die Sache E  eine Wirk amkeit verwei e ich auf die eingehen den Unter uchungen, die darüber Prop t Fedder en in  einen bei
den riften „Paul von Eitzen“ und „Schleswig Hol tein und die
lutheri che Konhordie“ (Schriften des Vereins für  chleswig-hol tei—ni Kirchenge  ichte 1, Nr 15) niedergelegt hat en i t, wie
Fedder en  agt, der er General uperintendent im päteren Sinne
gewe en, nämlich der Vertreter des landesfür tlichen Bi chofs Iun
den  pezifi ch gei tlichen Dingen, unabhängig von dem noch e te  2  2henden Domnkhapitel, aber ganz abhängig von dem weltlichen Herr  cher, der  ich nunmehr voll als Inhaber der Kirchenhoheit und
des Kirchenregiments Nach dem ode des Für tbi chofsriedri um Jahre 1556 VMr nämlich das Bistum Schleswig Iin die
an  eines Bruders, des Herzogs 0 gelangt Infolgede  enauch  ein Generalprop t, glei  Am als  ein gei tlicher A  ient, naturgemäß eln 6heres An ehen als die für tlichen ofpredi
ger und Pröp te der anderen Landesteile uUund wurde  o als unbe—
zweifelter ober ter Gei tlicher des der Idee nach Ungeteilten les wig Hol teins ange ehen, ezgog auch dem ent prechend den un der
Kirchenordnung vorge ehenen Bi  Ofslohn von jährlich 900 Mk
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Aus den Einkünften des Stifts. en war, Wwie Fedder en mit
E hervorhebt, die bedeut am te Er cheinung der nachreformato 
ri chen po un erer heimi chen Kirche und gehört den weni 
gen kirchlichen Größen un eres Landes, die auch ber die Grenzen
un erer Landeskirche hinaus wirk am gewe en und der Ent
wicklung des Ge amtprote tantismus beteiligt  ind Seine aQupt  2  2
wirk amkeit Uund  ein eifrig tes e treben hat der Fe t tellung der
für un er Land maßgebenden Kirchenlehre gegolten. In Qarmer

Anhänglichkeit an  einen hochverehrten Lehrer Melanchthon WMWL
Enn Gegner der rengen Lutheraner, die Uunter der ührung des

Tübingers Jakob Andrea nach langen, müh amen Verhandlungen
die Konkordienforme als Behenntnis der lutheri

vereinbarten. te e wurde infolge der Oppo ition unter
Führung Eitzens i Schleswig Hol tein, wie übrigens auch in Da
nemark, ni an  4 und hat er t  päter bei uns Geltung
rlangt Eitzen entfaltete au eine E chrift telleri che ätig
keit, und einige  einer riften, wie namentlich  eine Ethik und
 eine eut che 0  5  „ wurden Uunter die TI parochiales aufge
nommen, die bei jeder Kirche ange chafft werden mußten. „Mit
 einer würdigen, ittlich unanfechtbaren Per önlichkeit,  einem
klaren, prakti chen, aufs Notwendige gerichteten Blick,  einer
treuen, fleißigen Arbeit und  einer  a friedfertigen Art hat
CEL 1 der langen Zeit  eines kirchlichen Regiments viel egen ge
 tiftet.“ (Fedder en. Seinen ih unter tellten Gei tlichen MDL

eln gere  er nd milder Kirchenauf eher,  o daß uns ni von

Differenzen mit ihnen bekannt i t Er hat bei  einen Für ten wie
bei  einem Klerus allgemeine Achtung Uund Verehrung geno  en.
ne Widerrede en  ich au alle rediger dem 1574 von ih
verfaßten Gottorfer Predigereid gefügt, der fortan von en
Gei tlichen unter chreiben DQL und bis 1695 Geltung gehabt
hat Daß Er, in be onderer Veranla  ung etwa, un un eren Angler
Gemeinden kirchenregimentlich eingegriffen hat, arüber liegen
meines Wi  ens keine Nachrichten voLl könnte man den
behannten Tie des Pa tors Chri tiani Loit ihn QAus dem
Jahre 1578 anführen. Die er, der neben Loit zugleich die L
von Taar tedt bedienen und ange genug, wie  chreibt,
zwi  en 0 und Taar tedt flöten egangen, beklagt  ich daß
bei all  einer Arbeit doch nicht rot und Bier für  ich und
 eine Söhne Uund drei Töchter habe Der würdige Herr Dok
tor und gute Herr Superintendent,  ein guter und gün tiger
Freund, wie ihn in  einem reiben nennt, habe 900
binnen eswig, ihm weder Sch noch Staub in die ug
 chlage, 3zur ur gehe, Wie ihm, dem Bi  Ee  er, auf  ei 
lem langen Kirchenwege e chehe Er bittet nun, gzur Be  erung
 eines dürftigen Einkommens ihm  einen beiden Kirchen auch
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noch als dritte die Kirche Hel übertragen; denn traue
ihm zwei Kirchen zu,  o könne ih auch noch eine mehr
trauen Um ihn Qfur gün tig  timmen, Ee  Ee ru Qan
Eitzens Frau Barbara und ver pricht, der elben ne drei ieg
Eiern ern chock Kreb e  chicken, wie  ie er nicht gedacht
werden könnten Er chließt  ein Bitt chreiben mit den orten
„Dem würdigen und gelahrten Herrn Dohtor aul von Eitzen,
würdige Diener des göttlichen ordes bi Herzog tho Got
torp, minem gün tigen Fründe Viscere t (Orde tho Händen ründ
lich ge chrewen.“ Trotz die er ihm gemachten verlochenden Ver pre  2  —
chungen erfullte jedo Eitzen 3u  einem Kummer  eine nicht
Bei  einer arbeitsreichen Aund mühevollen Amtstätigkeit und in-
olge mancherlei Krankheit Mar Eitzens Ge undheit  o w 
worden, daß ihm 1593 die Amtsge chäfte abgenommen und dem
herzoglichen Hofprediger Jakobus Fabrieius übertragen wurden,
der, wie vorhin erwähnt,  eit 1588 nach Volquard Jona gum Prop
ten der rop tei Gottorf ernannt worden WMDLr

Fabricius hat ber Jahre das Amt des herzoglichen Su
perintendenten oder Generalprop ten 1636 Offizieller itel
General uperintendent) bekleidet, bis 1640 achtzigjährig Ar. 305
eit 1622 DL ihm  ein Sohn, Jakobus Fabricius der Jüngere,
als Gehilfe beigegeben, welcher auch 1640  ein Nachfolger wurde,
aber  chon 1645 QLr Als Pröp te der rop tei Gottorf en
C Fabriceius Ghrlich die Gemeinden ihrer rop tei, al o auch
In Südangeln, vi itiert und eigenhändig die Rechnungen Iin die
Rechnungsbücher eingetragen, mit Ausnahme der Jahre 1610 bis
1616, während deren Fabrieius nfolge der kalvini ti chen mitriebe

Gottorfer Hofe weichen mü  en eit Anfang des
Jahrhunderts wurde dem rop ten für die Vi itationen Enn  oge
nannter Kirchenkommi  arius beigegeben, der vor Eem in der
kirchlichen Verwaltung behilflich  ein  ollte Ein  olcher WMDLr Bro
der Boy en, der 1609 auf Anordnung des Herzogs elnn genaues
Verzeichnis der kirchlichen Uter und Einkünfte Im Gottorfi chen
Anteil aufge te hat (hand chriftlich in der Kieler Univer itäts 
bibliotheh).

Als Pröp te en C Fabricius auch ber die inneren
kirchlichen Angelegenheiten anläßli ihrer Vi itationen eingehend
Berichte er tattet, von denen chon Iim Eingang die ede ge 
we en. le e Berichte handeln un vier Ab chnitten von den
Kirchendienern (Prediger, Kü ter, Lehrer) und den Gemeinde—

2 Vgl. die empfundene Würdigung  einer Per on und irk 
 amkeit, welche ° un  einem „200jährigen Jubelgedächtnis“ in einer
Lebensbe chreibung die es hochverdienten,
ihm widerfahren aßt ehrwürdigen Kirchenmannes



404 rte  en + Die II. Auf icht in Angeln Reformation. 100

dienern (Juraten, Gevollmächtigte, Achtmänner, röger, Sabbat
vögte) und deren Amtsführung, von der Verwaltung des Got
tesdien tes und der Kirchenzucht, von den Einkünften der 1
und der Kirchendiener, von dem Zu tand der Gebäude Die
Achtmänner, röger (d üger) und Sabbatvögte hatten dar
Über wachen, daß die Sonn— und Fe ttage geheiligt würden,
daß die eute während der irchzei  ich nicht Iin den irtshäu 
 ern oder auf dem Kirchhofe aufhielten und eshalb 3  pät gzum
Gottesdien t kämen oder ganz ausblieben, und daß überhaupt
Reine Aergernis erregenden Aus chreitungen auf den Dörfern
 tattfänden. Sie hatten bei Vermeidung von Brüche  olches
zuzeigen, worauf die Schuldigen ihre gebührende Strafe empfin  2
gen Juraten (Kirchge chworene) und Kirchengevollmächtigte hat
ten das Kirchenvermögen verwalten und jährlich ber Ein  2  2
nahme und Ausgabe bei der Vi itation Rechen chaft abzulegen,
auch hatten  ie wie die Sabbatvögte auf en Uund andel der
Einwohner 3u en Bei der Vi itation wurde nachgefragt, ob
Iin der Gemeinde erächter des göttlichen ortes Uund der THQ
mente  eien, ob Eheleute oder Nachbarn in Zwietracht lebten, ob
euUte dem run oder der rgeben  eien oder
der Gemeinde Aergernis gäben, insbe ondere ob er, Segner
Uund bter vorhanden  ein, eute, die  ich mit Wahr agen

WItC abgäben oder Men chen und Vieh be prä
chen und Kran  eiten mit Segensformeln und Kreuzauflegen
eilten (böten üßen, be  ern, gutmachen). Das Verbot
 olchen abergläubi chen Treibens WMDL in der gemein chaftlichen
Polizeiverordnung von 1623 nachdrücklich einge  ärft worden.
Die rediger ollten CUute ern  1  ö vermahnen, und VMenn
 olches nicht fruchte dem Superintendenten anzeigen. nbuß
fertige wurden förmlich in den Bann 9 und 9vo Abendmahl,
Taufpaten chaft und ehrlichem Begräbnis ausge chlo  en Der
Bann wurde er t nach etaner Kirchenbuße wieder aufgehoben,
die nach ge chehener Predigt boL dem QL  tattfand, der
reuige Sünder niederknien mu Uund auf  eine Buße ih wieder
die Ufnahme in die chri tliche G  1 ewährt wurde Wer
 ich nicht ügen wollte oder Iin  einer ntugen eharrte, wurde
der Obrigkeit 3zur Be trafung übergeben, die dann das cCOompelle
intrare mit ihm  pielen und durch ruù oder Gefäng  2
nis den Wider tand brechen Kirchenverächter laubte
man  o fleißigem K  enbe uch und 3ur Teilnahme end  ·  2
ahl zwingen mü  en Eben o  treng Dr auch das Verfahren

die Gei tlichen  elb t, VMenn  ie ihr Amt  chlecht oder lä  ig
verwalteten Die Juraten und Gevollmächtigten, 10 auch oOn tige
Mitglieder der Gemeinde wurden ern  1  3 und wiederholt befragt,
ob  ie ihren Seel orger mit irgend etwas 3 be chuldigen wüßten.
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Ferner wurden die Gei tlichen mit CEL Strenge auf die Kirchen 
ordnung und die erla  enen landesherrlichen Verordnungen hingewie en und  orgfältig n  efor cht ob  ie die elben auch änn 
ten und gewi  enhaf beobachteten Für Uebertretungen erfolgteeine ern tliche Verwarnung des Superintendenten, die den
tänden nach auch in Gegenwart der Gemeindeglieder wiederholtwurde, ferner eln dringlicher Appell das ewi  en des ei t  —en,  odann Geld trafe oder öffentliche Kirchenbuße Uund Abbitte
vor der Gemeinde oder als letztes nach ge chehener Unter uchungetzung und Landesverwei ung. Auch das Schulwe en ließ Fabricius  ich be onders angelegen  ein und unterzog As elbe bei
 einen Vi itationen eingehender Prüfung. C &  en  ichdann oft die  chlimm ten Uebel tände heraus,  o daßarüber klagen und alle ih möglichen ittel aufbot,eine Be  erung herbeizuführen.

Der üngere Fabricius hat die Berichte  eines Vaters bis
zum Jahr 1645, in dem QL fortge etzt In die en eri  enfehlen von den 3ur damaligen Prop tei Gottorf gehörenden Ge
meinden Südangelns die vorhin genannten xemten adeligen Kir  2
chen Kappeln und Boren und die St Johannisklö terliche irKahleby, ferner Taar tedt und Ulsnis; letztere an als ehemaligeDomhapitelskirche, er tere als bi chöfliche Patronatskirche Uunter
Auf icht des königlichen rop ten, re p General uperintendenten,da jener Zeit Bistum und Domkapitel mit den dazu gehörigenGütern und Rechten in den Händen des Königs agen Ueber die
andern Domhapitelskirchen in  einem Anteil, nämlich Tolk, Nübel,Aveto und Rabenkirchen, EQ der Herzog inde  en das Vi itationsre und erlangte  olches auch  päter für Taar tedt.Exemte Kirchen, wie un Südangeln Kappeln, Boren und Kahleby,gab in beträchtlicher Anzahl Iim ande, namentlich uin ol tein.cit der Landesteilung 1544  tanden le e Uunter keiner eigentlichenAuf icht, ondern die adeligen Patrone hatten ziemlich freie andund mußten  ich nUur uim allgemeinen die Be timmungen der
Kirchenordnung halten Die er Zu tand wurde er t 1636 geändert.In die em Jahre einigten  ich önig Chri tian und Herzogriedri III., Unter welchen beiden Für ten die Herzogtümer da
mals geteilt * auch für le e Kirchen, die wie Prälaten und
R  er der gemein amen Regierung beider Landesherrenter tanden, die  o nötige kirchliche Auf icht einzuführen, Aund zwar o, daß die beiden General uperintendenten Jahr Jahr ab 
wech elnd die Auf icht ausübten und die Kirchen vi itierten. Indem elben Jahre 1636 wurde der königliche Hofprediger StephanKlotz 3zUum General uperintendenten für den königlichen Landes
teil ernannt Uund die er tte nunmehr au offiziell dem herzogen Superintendenten oder Generalprop ten beigelegt. Im R
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niglichen Anteil bisher eine Oberauf icht, wie  ie Im herzog
en Anteil  chon  eit 1549 durch die Ernennung eines General
prop ten be tand, noch gefehlt, und hatten die Kirchen hier, al o
auch in Nordangeln, nUULr Unter der Spezialauf icht der einzelnen
Pröp te ge tanden. In der Prop tei Flensburg nun nach
des er ten evangeli chen rop ten Cwerts Tod (1570) de  en Nach
folger gewe en Johannes Meier, Pa tor St Marien —8
Seba tian Schröder, Pa tor St Niholai 5—  5 Thomas
Schattenberg, Pa tor St Marien (1593—1604), riedri Dame,
Pa tor St. Marien (1604—1635), Johannes einboth, Pa tor

St. Marien 6—1  ), darauf der General uperintendent
Klotz (1639—-1668). Bis 1636 hatten hier die Pröp te auch die
Ordination mit dem dazu verbundenen privaten und 1  n
Examen ihrer rediger gehabt, die jetzt dem General uperinten 
denten übertragen wurde, Wie dies Im herzoglichen Teil  chon 0*
her gzum Amt des Generalprop ten gehört Die ntroduk 
tion der rediger, die nach der Kirchenordnung einem ena  Ar 
ten rediger überla  en war, wurde jetzt allgemein dagegen den
röp ten zugewie en, die ebenfalls bei der erufung eines Pre
digers mitzuwirken Uund en Zeugnis ber E  re und en des
von einer Gemeinde Erwählten für die Ordination einzureichen
hatten.

Klotz WML eine ehr autokrati che Qtur und deshalb
viel Streit Bekanntlich hat auch  ehr energi für Einführung
der ho  eu  en Sprache in 1 und Ule ewirkt, wie dies
im herzoglichen eil der Nachfolger des jüngeren Fabricius, Ge 
neral uperintendent Johannes einboth, tat eit dem Amtsan

des letzeren, 1645,  ind auch die Rechnungsbücher un Südangeln
in ho  e  er Sprache geführt. Die Vi itationsberichte der bei
den Fabricius  ind übrigens auch  chon hochdeut ch ge chrieben,
während  ie die Rechnung noch Plad  eu geführt en CTL
die von Klotz abgehaltenen Vi itationen liegen keine Berichte bor,
auch  ind keine prop  en Vi itationsberichte vor  einer Zeit
ber die Gemeinden Nordangels vorhanden, Wwie Wir für
Südangeln QAus der mtszei der beiden Fabricius en Von
dem jüngeren Fabricius Aben Wir auch QAus den Jahren 1639 und
1641, un welchen die bis 1636 gewe enen gemein chaftlichen
Kirchen als General uperintendent vi itiert hat, eingehende Be
Ti arüber le e  ind, wie eingangs erwähnt, noch nicht
veröffentlicht. eL mo ich hier daraus einige Stüche QAus
führlicher mitteilen, insbe ondere auch QAus den Ab chnitten ber
die vier Gemeinden In Angeln, nämlich Gelting, Kappeln, Boren
und Kahleby.
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Aus den Vi itationsberichten des Fabriceius
1639 °

Bei jedem Ortsprediger bin ich abends ankommen,
habe mich CT Sachen, Clecten und ebrechen, und WDSs on ten
EIm Kirchenwe en vorfallen und 3 fragen  ein mo  E, mög 
lich termaßen erkundigt, auch elegenhei nachdem

die Zeit leiden wollen, mit den Predigern von ihren tudiis
Uund Cren Zu tand konferieren, auch C8 getreu ten Fleißes
protokolliert, habe ottlob bei vielen efunden, daß  ie ihrer Stu
dien Ohl wahrnehmen. Etliche aber, und szwar nicht wenige,
haben  ich mit ihrer be chwerlichen Haushaltung, in o  erheit dem
Acherbau excusieret, daß  ie von tudiis dadurch ehr
abgehalten wurden, konnten den elben, wie  ie auch OII
ten, wofern  ie für  ich und die ihrigen das tägliche Brod, und
3war 1N et teneri qualitate en wollten, nach Gebühr nicht
obliegen. Die elben  ein gleichwohl aufs getreulich te ermahnet
worden, die leetione 1101 interrupta  ich leißig ekannt
machen, auch gute cCompendia eOlogica, als Diederiei Hutteri Uund
Anderer, bevorab derer, dazu  ie IN juventute et Studiorum CUur SU
 ich gewöhnet, evOlvieren, worin  ie assiduitatem PTO Viribus
promittieret Wiewohl etliche über Vermuthen  ich Edunken la 
 en,  ie  eien nicht chuldig  ich  olchem COlloquio submittieren,
weilen  ie einmal ante 0ordinationem examinieret worden, zeigen
auch ohl mit Gebährden ihren nwillen d da 10 doch die
höch te Nothwendigkeit erfordert, daß der Vi itator Wie
mit der Predigtge chicklichkeit eine Gelegenheit habe und Wmie  ie

tempore Ordinationis IN tudiis zugenommen aAben, weil 10
Ulus en will, daß des Timothei Zunehmen Offenbar WDer
den  oll

Hierauf i t jedes 19  folgenden Tage die Vi itation
offentlich un der + verrichtet, die Predigt Pa toris angehöret,
chri tliche notwendige Vi itationsfragen und Erinnerungen
rediger und Zuhörer proponieret und das EXAINen catecheticum
ange tellet worden, wobei ich Folgendes eri  en muß

Obwohl bei ausgefertigter Intimation und nach Einhaltder elben von der Kanzel treulich angezeigt worden, vermöge der
hierbevor in 1637 ergangenen königlichen Uund für tlichen Paente, worauf ich mich im Aus  reiben referieret, 5  eitigin der Kirchen gur Vi itation, als  ieben Uhr frühmorgens, bei 
 ammen  ein,  o i t man doch dem elben den mei ten Tten
nicht nachgekommen. Man hat oft für halbwege CEun oder 2³nicht für CEUn anfangen können.

Obwohl Mann Uund Weib, Jung und Alt cCOnvocieret WOL
den, hat  ich doch C großer angel efunden. An tlichen
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Tten wenige eiber, etlichen rten fa t keine, oder 10wenige alte Männer, die anderen hatten ihre Kinder, Knechte und
Mägde herge chicht, ohne Zweifel  ich be orgend, daß  ieihrer els anhangenden Udität übel e tehen würden, und WMaoar
mit Schmerz anzu ehen, weil die eute nach gewi  en Dorf chaften gum Examen fürgefordert wurden, wie Wirthe und
Wirthinnen mangelten Was die eigentliche Ur ache  ei, o viele abwe end, konnte man nicht eigentlich erfahren. Als Ur
 ache wurde angegeben, daß auf den adeligen Gütern trotz des
gegenteiligen Befehls der Patrone und Kirch pielsjunker die eute
von den Vögten Hof oder Feldarbeiten beordert  eien. Viele
wird ohnedem für dem examine ue en Es i t den Pre digern ern tli anbefohlen, den rigkeiten absentes
zuzeigen, ami  ie gebührlich ge trafet werden. Hochnöthig wäre.
daß noch einmal die hohe landesfür tliche Obrigkeit 9grern Befehl deswegen ergehen 1e ne harter Bedrohungunausbleiblicher Strafe auf Anzeige derer,  o allemal auf absentes
Achtung geben und  elbige den rigkeiten, daß  ie gebührendeStrafen gezogen werden, namkündig machen  ollen Denn  on ten hoch e orgen, daß 1e länger Ie mehr temporis
man bei den Vi itationen ledige Kirchen und Stühle vorfindenmöchte

Bei etlichen Kirchen, bevorab die etwas lang und groß,ega  ich Unter dem examine ziemliche Unordnung, daß, Denn eine
Dorf chaft für den 5  szum éexamine gefordert ward, die anderen
Zuhörer immittels nicht geringen Tumult anrichteten,  chwaund hatten andere en für, die unnütz Uund den heiigen rTrten nicht dienten, Ohl  o unbändig, ob man ihnenglei hart Uredete, 10 zurief,  ie 3uLr  tillen und fleißigen Aufmerk und Uhörung de  en WDS gehandelt ward, ermahnete und fa t um
Gottes willen bat, oder VMDenn das nicht helfen wollte, mit hartenDräuworten ihnen begegnete,  ie gleichwohl  olches wenig achCten Die hinten nach dem We ten  tanden und die Uure ahen, liefen wohl mit Haufen, ihnen nach ihrer Meinungange währete, 2 hinaus. Darum denn getreulich be
fohlen worden,  olchen Mutwillen den Obrigkeiten anzudeuten,ami le e Frevler gebührlich E  A e würden.

[Auf die bei der Intimation der Vi itation die redi  2  2
ger gerichtete Aufforderung, ihre Gravamina  chriftlich über—
geben, i t uin den mei ten Fällen ni vorgebracht, weil  ie dadurch ich den nwillen der Gemeinde zuzuziehen befürchteten Uund als
ann das le. tägliche Brod, —9u Carere IIOI pOssunt, Uund wel
ches die en harten,  chwierigen Uund hochbedrückten Zeiten ohnedas  auer und wWer wird, allgemächlich ihrem und der Ihrigenmerklichen Schaden mehr Aund mehr verlieren würden. [Auch
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wartete man, WMenn die hohe Obrigkeit wirklich ein chreiten wollte,
dennoch keine wir  4 hilfe.

Bei den examine CatechetliCO i t Unter den Zuhörern große
Ungleichhei efunden, die Uditet und Unwi  enheit bleibt un den
en, die zur Ule niemals egangen,  ehr  tecken, al o daß ein
ar ott und große Mühe und Arbeit dazu gehören
will, ihnen den Katechismum dermaßen beizubringen, daß  ie von
ihrem Glauben und Chri tenthum etwas deutlich Uund ver tändlich
fa  en, er agen und ehalten mögen. Das empfindet eglicher
rediger An  einem Ort und arüber mit merzen und
Seufzen. [Bei gehöriger Aufmerk amkeit, meint Fabricius, könn 
ten inde  en doch die n noch etwas u  eS Uund ihrer
Seligkeit Erbauliches lernen.) Denn 10 alle Uund ede orte des
Katechismus und die dazu gehörigen Fragen 2 kurz,  chlicht,
deutlich nd einfältig  ind, daß  ie  ich mit ahrhei wenig ten
nicht ent chuldigen haben Uund mit ihren nichtigen Fürwendun —
gen durchaus nicht hören, vielmehr QAus dem aufzuwecken
nd gum Aufmerken anzutreiben  ein. I t nicht 8 erbarmen,
105 von häuslichen Ge chäften und n im gemeinen en DoL
au dazu en  ie Gedächtnis enug, wie man ihnen Er 
fährt, und un  o hochwichtigen QAubens— und Seligkeits achen, die
ihnen  o oft,  o eutli vorgekäuet uUund eingebilde werden, WVMen
den  ie ihre Verge  enheit für Wie kann ott dem Herrn  olches
gefallen? [Auch bei den jungen Leuten ieg große Ungleichhei
in der chri tlichen Erkenntnis vo  + Von der in der Vi itation

eindringlichen Mahnung größerem e im Lernen
rhofft Fabrieius für die Zukunft Be  erung. Tun  ie nUr ihren
Fleiß, Ott wird wohl na verleihen. [Die rediger werden dazu
ermahnt, im Fragen und Examinieren aufs deutlich te und einfäl 
tig te 3u andeln, ein Ding oft und ang am mit einerlei orten 3uineuleieren und wiederholen und alle fremden, weitläufigen
Fragen meiden. Nach der für tlichen Verordnung hat dazu
edem onntag der Kü ter vol der Predigt ein tück des ate
chismus nit der Auslegung vorzule en,  amt den Beichtfrage 
 tücken, orgen  Uund Abend und Ti chgebeten, eben o der redi
ger nach der Predigt die fünf Haupt tücke ohne Auslegung und
QAm Mittwoch Iin der Katechismuspredigt einen atechismusab  chnitt mit der Auslegung! fein, klar, deutlich, ver tändlich und
lang am e en und eten, amit durch  o vielfältige unauf hörliche Repetition die eute, wie hart und unwi  end  ie auch eien, doch endlich durch Gottes na und des eiligen Gei tesKraft den Katechismus lernen mögen. Es i t 10 nicht weitläufig,i t auch ni unkles darin, 5  o hell und Klar, daß ein
ind ver tehen ann

Bei den Schulkindern hat Fabricius gzum eil recht
reuliche Kenntni  e vorgefunden), daß nicht ohne Lu t anzu  2  2
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hören gewe en. Und i t bei die er Vi itation, die Kinder fein
fertig das Ihre en eten und reeitieren können, den en
hörern ausführlich angezeiget Uund für Ugen ge tellet, wie  o
ein löbliches und ott wohlgefälliges Werh wäre, Menn man die
Kinder fein leißig gur Ule  chicht und II fundamentis pietatis
unterwei en läßt Son ten finden  ich allenthalben der enormi—
eten und Clecten nicht wenige, ondern mehr denn ieb  ein
mo

[Aus den ert  en über die vier Angler Gemeinden.)
Gelting Die Jungen  ollen hier die en lehren,

wenn  ie nach Hofe gehen, und den Katechismus eten, da  ie 3
bDor auf  olchen egen ohl leichtfertige e präche gehabt,
nicht gur gefluche rediger en von offenbaren Sünden und
A tern nichts angemeldet Das Fluchen nicht mehr  o gemein
wie Pfarrkinder bleiben alle un der + bis na dem
Segen Wenn der ge prochen, wird die etglocke ge chlagen,
ollen  ie alle auf ihre Knie nd thun ihr ebet, gehen aAmit ein 
rächtig zur + hinaus.

Kappeln Pa tor hält allewege getreulich das EXAIDen
catecheticum mit  einen Zuhörern. Bleiben  ie Qus, bleibt auch
die Strafe nicht Qus, darin des Patroni Ern t und HFer höchlich
3 en Ott gebe, daß allenthalben  o e chehe Offenbare
Buße i t un gute Uebung ebracht, wie denn kurz or der Vi itation
einer, der ge tohlen und  einen als mit Thalern elö et,
obwohl gQr ang am, doch endlich publice poenitieren mü  en.
Wenige Eltern bringen ihre Kinder gur Ule Pa tor 1e ni
2 weniger fleißig auf die Ule, vi itiert  ie gewi  en Zei  —
ten, rmahnt auch die Pfarrkinder, die hrigen 3ur Ule
chicken, Wwenn helfen wollte! Bei Hochzeiten kommen rau
und Bräutigam wo mit Pfeifen und Trommeln bis die ir
Pa tor verwehrt  oviel möglich, daß  ie nicht weiter denn bis

den irchho kommen, Li thut Fluchen und
Schwören bei vielen gemein. Bei die er Vi itation der
Kappeler ehr wenige Iin der +  e, nicht der dritte eil,‚ etwa

irthe, n junge Knechte und wenige Frauen. Die no
waren, warteten der Vi itation nicht Ende Qus, ondern liefen
ein nach dem andern wWeg Man 0  „ Patronus werde  ie auf
Anzeige Pa toris gebührlich trafen

Bor Pa tor baut  eine Gemeinde treulich, thut ern 
 ten in  einen Predigten, erweckt  eine Zuhörer Gottes
furcht auf vielerlei ei e, ete Zeiten mit gebogenen Knien
auf der Kanzel, die Gemeinde thut ann auch al o,  tellt
N publicum leißig predigt den Katechismus, unterwei t
die eute reulich durch allerhand chri tliche Fragen, wie  ie denn
ziemlichermaßen darauf antworten können, daß mit Lu t 3
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hören nd ver püren hat, 1058 Ur Gottes na eln
unverdro  ener rediger mit unaufhörlichem el bei  einen
Pfarrkindern gutes ausrichten kann. Die Schule i t durch mi
Beförderung der Patronin ohl E  Ee Ein üchtiger Präceptor
lehret die Knaben e en, eten,  ingen, reiben, rechnen. Pa tor
vi itieret die Ule fleißig, e iehe der Knaben Schrift die auch
mir gezeigt und ziemlich chön efunden worden. Knaben  ingen
3 OT fein mit, ihre Antwort QAus dem catechismo und rage  2
 tücken IDQTL un träflich, al o daß das chri tliche Schulwe en nach
des Ttes elegenhei billig laudem publicam meritierte.

eLrt  e Fabricius: Der itzige Schulmei ter i t Jo 
hannes God caleus, enn Prediger und Exulant QAus echlen—
burg, velchen die Patronin mit Weib und ind aufgenommen
und mildiglich Uunterhalten hat Der i t in  einem Amt fleißig und
erbeut ich,‚ die Schulkinder gratis und ohne en ntge infor 
mieren, WDenn nUr  einen nothdürftigen Unterhalt wie ishero
bei der wohledlen Frau en mag Sie gehen ber Ctwas lang
 am erzu,  ind itzo nicht ber 10 darin Pa tor  agt, daß leider
heutzutage das e. Feld ber die en ezäunet, bekoppelt und
eingenommen würde, daß nunmehr nicht mehr gemeine C
bliebe, 105 doch in vorigen Zeiten und Jahren ware gemein ge 
we en. Darum denn die Kinder  oviel mehr Uten hätten
ami eln Vieh herüber pringe, Uund al o von der Ule abgehal  2  —
ten würden, welches denn keine geringe Ur ache neben anderen
waäre, die Ule verderbe uUund die Kinder ni ernten

Kü ter  chlägt die etglocke dreimal mm Sommer alle Tage, aber
bei Winterzeit Q er,  ei ih be chwerlich und 8 weit,
nach der Kirchen dreimal laufen Er i t aber ermahnet worden,
 olches nicht Unterla  en.

Kahleby Einer von den Juraten i t heimlich davon   
gezogen und hat Weib Uund ind verla  en, erdachts Uund
Gemein chaft mit Zauber  oder wickeri chem e indel. Von des
en arten Kuhhirten Weib ill man agen,  ie habe einmal
ein Ho enband den Ständer gebunden und amt  elt amer
abergläubi cher el e gebärdet, worauf au Zeugen verhöret WDOL
den Weil aber 5 zweife und ungegründet Werk, geht
 ie noch frei Ahin Uund wird noch szur eiligen Communion 3u
a  en, doch al o, daß Pa tor  eines mtes im Beicht tuhl ihr
mit getreuen Verwarnungen nicht verge  en  oll, bis ott  ein Ge 
richt, dafern  ie chuldig i t, offenbaren wir [Ein St Jo 

In iple Fabrieius auf der Vi itation ein Weib vorfordern
a  en, die In ihrem au e das verbotene Sieb laufen la  en tle e agte
Qus, „daß  ie nicht gewußt, daß das etwas O es  ei,  ie habe QAbei das
eilige reu, für  ich ge chlagen; i t ihr darauf ihre ab cheuliche Unde
ge chär und  ie 3guTr offenbaren Uße ermahne worden, aran  ie aber
nicht will, bis ihr Patron ihr ge ag
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hannisklö terlicher Landmann In Schaalby ill eine QAus der Nachbargemeinde Brodersby heiraten)], die ihm  V tertio u COhn-
Sang lineae aequalis verwan Das ill die Priörin nicht haben,ondern daß Unter dem Klo tergebiet eine freie, der  ichdoch nicht geben kann. Wie dies abgelaufen  ei, wird die Se)quensvisitatio erfahren. In einem anderen eine rau
ihrem verlobten Bräutigam abge ag und dem Pa tor erklärt,  iewo die Sache dem Recht efehlen. Darauf die er, der  iezuer t do  — Abendmahl zurückgewie en,  ie wieder zugela  en Das
rügt Fabrieius. Dixi hOe male factum, das  ei ein vergeblichesnichtiges Vorwenden und großer 1  rau der orte,  ieihren verlobten Bräutigam, dem mu  ie halten, WS  ie u agt Ate  ie nicht, könnte  ie nicht mit em ewi  en szumAbendmahl gehen Käme  ie wieder,  ollte  ie die hoheObrigkeit oder dero verordnete Visitatorio verwei en. Weil der
Kü ter auf der Fiolen treichen kann, de  en  ich ehe hie in
Dien t kam, gebrauch en  oll,  oll wohl daßnoch Zeiten bei Ver ammlungen reiben will, welches ihm dochbei  einer Annehmung 3Uum höch ten verboten, mntema enn Kü terkein Spielmann  ein  ich auch de  en gänzlich enthal ten angelobet Dies i t ihm abermals bei die er Vi itation mit
ern ter Bedrohung künftiger Ungelegenheit Gemüthe geführeworden, bevorab weil ierüber einem Ort Schlägerei erfolgt ein  oll, da denn angezeigt, die Partheien können Abend
ma nicht gela  en werden,  ei denn, daß  ie  ich mit
einander wiederum vertragen en

Zur Ergänzung vor tehender Auszüge QAus den Vi itations- eri  en des Fabricius füge ich QAus den bereits veröffentlichten
eri  en der Jahre 1631 ff noch einige be onders charakteri ti cheAusla  ungen ber einzelne Gemeinden in Angeln inzu

Von den Pa toren heißt mei tens befriedigend: „über
den niemand Agt, dem  eine Zuhörer Eein gut Zeugnis geben,“
und ähnlich. Doch hat Fabricius um einzelnen über aQallerlet Män 
gel und er töße die Kirchenordnung Uund die obrigkeitlichenVerordnungen klagen, namentlich hin ichtlich der Mittwochpredigten und des Katechismusexamens, Ozu  ich die eute nUur
höch t einfanden. Fabricius dringt auf ern tliche, genaueBefolgung der gegebenen Vor  riften ungehalten i tber den Pa tor rodersby, der erklärte, 5j habe mit
dem Katechismusexamen auf des Herrn Superintendenten Ver
mahnung angefangen,  ei aber von den Juraten im Namen des
Kirch piels gebeten worden, die Gemeinde am: ver chonen.Aber der eine der Juraten fiel ihm In die ede und Agte, dies
ware von den Alten allein, und nicht von den Jungen gemeinet
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nd angebracht. Dies wird der Herr Superintendent referieren.
die er Ungehor am und Meineid wider die Con titution wird

pa  ieren können, gie die Zeit Auch i t höchlich verwundern
und bedauern, daß Pa tor be agte Con titution, da  ie gedruckt
nicht hat noch en kann, nicht copieret Uund al o Iin  ein Gewahr
 am gebracht 40 Aehnlich lag un en! auch
Reine Mittwochpredigten und Katechismusexamina gehalten
den und der Pa tor nicht Im der betreffenden Kon titution,
die dies angeordnet,  ein behauptete Ihm wird aufgegeben,
 ich bei einem bena  Arten Pa tor 11 davon machen.
„Der Herr Superintendent macht Be chwerung nicht QAus
Vorwitz, ondern weil Ihrer Königl Aje tä und Für tl Gna
den ern tlicher Befehl —

Auch Iin Nüb el, der Pa tor ver icherte, daß  ich nach
der Kirchenordnung Uund den darüber ergangenen Befehlen 4
„findet  ich in vielen Stücken das Gegenteil So wurden ber die
0  en viele, 20 bis 30 Gevattern gebeten Da  olches wider Ihro
Für tl Gnaden Con titution, we bei Strafe und ru un
ter agt, hat der Herr Superintendent le e Verordnung in An—
wendung gebracht. Es wird aber hierneben eri  et, daß oft
viele Gevattern ebeten, aber gum eln nuLr drei bei der Qufe
 tehen Was dazu die e Obrigkeit  agen und verordnen wird,

3u erkundigen.“ Auch in der iturgie Uund der Verrichtung
der gottesdien tlichen Handlungen fordert Fabricius genaue Be
obachtung der vorge chriebenen Formen. So oniert un
Thuüumby „Die Epi teln und Evangelien werden vor dem Al
tar voL der Predigt nicht 90 Herrn Pa tor, Wie allenthalben,
ge ungen,  ondern von den Knaben ele en,  o ausdrücklich wider
die Kirchenordnung Der Herr Superintendent bekennt, daß ih
dergleichen nicht vorgekommen, Ur e nicht erlauben, 3
des Herrn A toren Verantwortung.“

Der ägliche an des  einen run
darin, daß als Lehrer oft recht ungeeignete Eute wirkten, da noch
Reine eigentliche Vorbildung für ihren eru durch Seminare be
an Die Be oldung MDar dürftig, die Schulräume ungenügend,
Schulzwang be tand nicht,  o daß oft nur wenige oder gur keine
Kinder, namentlich im Sommer,  ich zum Unterricht einfanden.
So el von Mo  En!l „Die Ule wird be tändiglich
nicht gehalten, großenteils Mangels einem oder
ogemen dazu, welches aber dem Herrn Superintendenten wehe
thut, daß die le Jugend ihrer Seelen Heil Uund Seligkeit  o
ver äumet wird, und ill deshalb vor dem lieben ott und dem
großen Geri  Stage Je u Chri ti en  u  19  ein, WMenn
wi  ende Kinder ber ihre Eltern Wehe, eter und ordio chreien

verübter Ver äumnis.“ Aehnlich el von Have  2
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t o „Wegen  28 der Ule in chri tliche Herzen Aum Gottes willen
ebeten, ihrer Kinder Wohlfahrt nicht ver äumen, ami die
Kinder nicht ber ihre Eltern ihrer Verwahrlo ung eterund Wehe boL dem Gerichte Gottes chreien nd alle neben enn.
ander ewig verdammt werden.“ CL eine Gemeinde außerhalbAngelns Kropp) QN Fabricius: „Mit der Schule — ganzerbärmlich. ott kann die Unwi  enheit und den Verderb  ovieler unger Herzen nicht unge traft la  en Denn man beträgt ich ärger als Juden, Türken nd Heiden, we ihre Jugenddurch dazu verordnete Per onen fort Uund fort unterwei en la  enAuch ber Satrup hat Fabricius klagen: „Mit der Ulei t große Unordnung bisher gewe en Der rgani t, dem  ie an
vertraut, ber  eine Wohnung, ber der Cute Undanhbar
Reit und geringe Ver chickung der Kinder gur Ule trotz Ver
mahnung des Pa tors. Solches remedieren i t ein chulhaus erbaut, und ana Kü ter 1631 treue  * Amtserfüllung, owie Juraten Uund die Achtmänner  trenger Auf icht ber die
Ka pelsleute rmahnt Doch beklagt  ich Pa tor 1633 ber der
Kirch pielleute rägheit, wesha der Herr Superintendent obigeVerwarnung wiederholt Uund  ich rboten hat, auf ge chehene An
Tegung bei Ihrer Für tl Gnaden arüber klagen. Der Schul mei ter eri  Eer, daß im ganzen Jahr Qaum oder Kinder
gehabt, welches eine große Schande und un i t,  o Ott und
die hohe Obrigkeit nicht können Unge traft la  en 1634  agt Pa tor, daß die Ule leißig gehalten wird, Q aber, daß das
Schulgeld  chlecht entrichtet werde. Juraten und Gevollmächtigte ind angewie en, ihm dazu verhelfen.“

In hat die Gemeinde „Auf des HerrnSuperintendenten in tändiges nhalten Aund Ermahnen“ dem
Schulmei ter eine jährliche Lieferung Ger te, von jedem Hufnereln pp, 3 Weihnachten  einer Be oldung bewilligt, außer dem en die Eltern für jedes ind ulge einen illingfür die Fibeli ten, für die anderen 1½ Schilling wöchentlichzahlen Fabricius daß jetzt „ owenig als der Herr Pa tor ein Amt mit Seufzen thue nd ihm nicht Ur ache gegeben werde,immerfort andere Derter denken, Uund nicht ögleins Lied
„Schliedt de DTidt 3u  ingen, nd al o na anderem Dien t und
Verbe  erung  ich Uumzu ehen, ondern daß von Herzen thue,
105 thut, dazu denn mit getreuem el ermahnet worden.“

In der Kü ter gur Verbe  erung  ei
nes dürftigen Einkommens einen Bieraus chank angeleg Dies
wird ih be Verlu t  eines ien tes Uund Vermeidung Ihrer Für tlGnaden gebührender Strafe  treng tens unter agt. „Denn eln
Kü ter und Krüger  ind unter chiedene Aemter üger kann eln
Kü ter, und Kü ter kann kein Krüger  ein.“ Bei der näch ten
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Vi itation kon tatier Fabricius dann mit Genugtuung, daß „der
Kü ter das Krügern ganz aufgegeben

Von Thum by eri  8 Fabricius, „daß keine Schule ge
halten und die CUute klagten, daß der Kü ter  elten daheim  ei
und die Kinder nur O es in der Ule lernten, wogegen der
Kü ter nur einwendet, habe vordem eine Per on für die Ule
gehalten Solches aber  oll nur Im inter 9e  en  ein, welches
al o eine er  1e  iche, 10 teufli che Sünde i t und Ver äumnis, die
Rimmer verantwortet noch von den Visitatoribus ver chwiegen
werden kann.“

Sehr  chlimme Erfahrungen ma Fabricius in beil
Als in das Haus des Kü ters kam, „da fand er, obwohl die
Hausgeno  en den Kü ter verleugneten, na fleißigem Um ehen
den elben runken und voll auf dem liegen. Der Herr Su
perintendent gewann ihm zwar die ab, erlangte aber
Erklärung, daß der run mehr geredet als der Mann, welches
denn den Herrn Superintendenten derge talt etrübte, daß A t
nicht gewußt, Wie QAus dem gekommen. So Dar auch
der Kü ter verhindert, ihn leit agen das Geleite geben)
Die em nach hat der Herr Superintendent bei den intere  ierenden
Per onen Erkundigungen eingezogen und erfahren, daß  olches Be
tragen des Kü ters ni neues Obwohl  ein chri tliches Herz
ihn vielmals davon gemahnet, hat  ich doch der Herr Superinten 
dent vorbehalten,  olchen Zu tand Ihrer Für tl Gnaden
baren, und al o der Kü ter darauf chri tliche und billige Be chei
dung gewärtigen.“

Von den damaligen S u U un der gur
Be  erung der elben geübten Kirchenzucht geben die Vi ita 
tionsberichte in reichem Maße an chauliche und oft recht dra ti che
Schilderungen. Kra  e Unzuchtsfälle Rommen Raum vor, dage
gen vielfach Unmäßigkei und Roheit CTL Art, mangelnde eil 
nahme Gottesdien t und Abendmahl, Ausübung von Zauberei

Von el el E „daß Im Gottesdien t die Frauen 
 tühle oft leer  tehen und von dem Mannsvolk nicht wenige, WDenn
das Evangelium verle en wird, er t in die Kirche kommen, den
Hut auf dem opfe behaltend und  ich Um ehen Ungeachtet der
rediger  chon auf der Kanzel.“

Be onders chlimme U tände findet Fabricius in ro pp
oL. 55  Q acht Uhr beginnt der Gottesdien t er t fa t um
ittag, wie überhaupt ein wü tes Uund unverantwortliches e en
herr cht Bei den Eingepfarrten i t keine Gottesfurcht, keine De—
votion. Einige gehen in Feind chaft zUum e  ma gehen nach
der Beichte un den Krug Uund mit Ge chrei nach nter der
Predigt werfen  ich die CUute mit Stöchen Uund Steinen, reiben
allerlei algerei mit en, Schwatzen, audern, weßwegen
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einige Qus der ir QAus Aerger arüber wegbleiben und der
Obrigkeit klagen wollen Bei der Communion  elb t etragen
 ie  ich  trafwürdig durch en und dergleichen.“

eL OIR N Fabricius gänzlicher Nichachtung
der Polizeiverordnung. 55  nter anderem wurden die Hochzeiten
mit  olchem epränge egangen, daß die Juraten  elb t 1631
aten, möchten die Trommeln bei 20 Thalern Strafe abge chafft
werden. Es i t auch bewilligt, daß ir und Kirchhof mit Trom  2  —
meln und Spielwerk ver  on werden  ollten. Beim irchgang
der Hindbetterinnen  oll  o gepraßt werden, daß  ie
er oft er t Uunter der Predigt 3ur 1 kommen. Qausarme
leiden Noth, während wähliche Pracher Ke  elflicker und Löffel
macher mit Weib und ind übermütig und überflü  ig umherlau 
fen Uund den Leuten ne Schimpf und Spot großen Schaden 3
ügen  —0

eL eI eri  e Fabricius: „Da Fluchen und Schwören
 ehr gemein  ein  oll, iIl nothwendig esfalls auf ittel 8 be
denhen  ein. An Sonn— und Fe ttagen halten  ich viele Krug,

televermeinend, daß dadurch der eiertag geheiliget werde.
halten  ich auch bis 3 Anfang der Predigt auf dem auf
und nehmen Singen und eten nicht el Deshalb i t ihnen
angedeutet, daß  olches eine  chwere Unde, auch eln  chändlicher
1  rau des Feiertages  ei,  o vom eidigen Satan herrühret,
der die eute von chri tlichen e ängen abhält, amit Gottes
Lob Uund das heilige verhindere. Deswegen,  olchen Miß
rau abzu  n den Achtmännern efohlen, auf irch
hof pazierer achtzugeben Aund diejenigen,  o na ge chehener Er
innerung  ich nicht be  ern, gebührendem Ort egi ter

la  en dafern  ie nicht  elb t die Stelle  tehen wollen Bei
Begräbni  en werden die eUute vorher und nachher zUum Bier ge
aden, WS con titutionwidrig.“ Bei der näch ten Vi itation mel
det der Jurat, „daß etzt nUUL noch ach dem Begräbnis Bier ge 
runken werde. Auch  olches noch als con titutionswidrig abzu
chaffen  ind die Achtmänner verpfli oder  elb t die Stelle
8  tehen

Den wurden von Fabricius bei den Vi i
tationen ihre en immer wieder einge  arft und ihnen e
oten, unna  1  19 alle diejenigen, welche 5„DoL oder Unter der
Predigt beim Bier oder nicht gum Verhör des Katechismus
 ich ein tellen oder während des e anges oder Gebets auf dem
+  Ofe  pazieren, vor oder nach der Predigt ihr Ge chwätz hal
ten, ohne obrigkeitlichen Befehl und äußer te Not Feiertagen
rei en und arbeiten Uund dergleichen andere profanatores eultus
divini ne den Ver äumern Uund Verächtern des göttlichen ortes
und der eiligen Sahkramente 3uLr ru und egi ter 3 melden
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der  elb t die Stelle  tehen Und mit  olcher Drohung
ma wiederholt rn Wwie in Süderbrarup und Fahren
Ee die chtmänner Iin ru Uund dadurch 3ur
e  eren Folgelei tung angehalten werden Id, auch auf die inner—
 ten Angelegenheiten der Familie und des häuslichen Lebens
 treckte  ich le e für orgliche Auf icht So Iäm Bericht von
Hel „Welcher Ehemann  eine Ehefrau ungebührlich tractieret,
der  oll Ihro Für tl Gnaden ru verfallen  ein, und werden
au die chtmänner darauf achtgeben oder  elb t die Strafe
Erwarten aben.“ Bei der näch ten Vi itation kann dann gemelde
werden, daß „Im Ehe tande 5 richtig 1 70 Ein anderes Mal
eri Fabricius, daß einer 55 dem elben Tage, als gzum
endma wWar,  eine Utter ge chlagen und ftmals, eln
anderer hat SOCeruIII ge chlagen, i t vom Seriba (dem Hof chreiber)
 trenge be traft, quaeritur de poenitentia. Pastor monitus, Ut
vigilet et Offieium faciat.“

In Norderbrarup  oll ein Mann 50 ffe tun
Darüber „Rann  ich der Herr Superintendent nicht anders erklären,
WDenn ihm auch Leib und EN ko ten ollte, denn Wie
ehen, mündlich und  chriftlich mit beigefügter Ur ache wobei
denn der Herr Superintendent bleibt, bis eln anderes erwie en
der von der Obrigkeit efohlen und verordnet wird.“
Keiner un der Gemeinde hat die em Manne ein Utes Zeugnis 9e
ben wollen „Er hat 3war dem Herrn Superintendenten eine
Brumme Hand egeigt, aber ami i t nicht gethan, ondern
II  1  5 aufrichtig, redlich und verantwortlich muß gehandelt Der
den.“ egen die ausge prochene Befürchtung, daß dem Schuldigen
hernach „die offenbare Uße aufgerückt werden mo  E, antwortet
der Herr Superintendent darauf dann QAls nun und nun aAls dann,
daß die offenbare Buße niemand be chäme, gebühre  ich nicht und

auch nicht enn Chri t einem bußfertigen Sünder  eine Sünde
aufrücken, denn  o 01t der Herr en bußfertigen Sündern ihre
Sünden nicht zurechnen will, ondern udechen, uns Meer werfen,
da ief ten 't,  ie vergeben, ihrer nicht mehr gedenken,  on
dern halten als Wenn  ie nimmer ehen, welches denn en
bußfertigen Sündern ber die en 10 i t wie viel mehr
en  ich andere Men chen gefallene Uund wieder aufge tan
ene Sünder al o ezeigen.“ 1634 EI dann „Er hat
QAre Uße getan.“

egen erlittener Unbill behlagt  ich der Pa tor von Satrup,
daß „ihn etliche außerhalb des ir mit großem nge tüm
überfallen und be chuldigt, habe  ie Schelme Uund te ge chol
ten Kar pel zeugt, daß  olches eine  chändliche Anklage Pa tor
hat die orte, die von der Kanzel gele en, dem praeposito
ge te und ittet, nicht überfallen werden
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eLr die Auf icht die der königliche General uperintendent
Klotz ber die ih unter tellten Kirchen geführt, liegen, wie ge agt,
keine Vi itationsberichte oL Doch gewährt einen in in
le e  eine Tätigkeit die Ordinatio ber Kirchen achen im mte
Flensburg, die IimM Jahre 1640 als Prop t in Gemein  aft mit
dem Amtmann erla  en hat, al o auch für Nordangeln
phalen, Mon ined. I 1973 Darin E daß „bei
enen ishero gehaltenen Kirchenvi itationen allerhand nord
nungen un der Kirchendisziplin, in Nachlä  igkeit der ochenpre 
digten, bei den Taufen, der Admini trierung des Abendmahls, Lei
chenbe tattungen, auch in einem und anderem mehr ver püret
und eingenommen worden, und aber al o  till chweigend nod
ungeändert nachzu ehen un erer Eide und Pflichte  ich nicht
geziemen noch gebühren vill.“ Von den eshalb jetzt erla  enen
riften, ana  ich bei höch tgeehrter Königlichen aje tã
ern ten Ungnade und Strafe 3u richten“,  eien hier noch einige mit
eteilt. Die Taufen  ollen in deri DoL der Predigt ge
„und  ie bishero na der Predigt verrichtet worden,  oll ganz
lich verboten und a  E  ein, wie denn auch keine Kinder
in den Häu ern,  ei denn, daß die höch te Nothdurft fordern
würde, etauft werden  ollen Dieweilen die Königliche Polizei  2
verordnung imM Uun führt, daß nUL rei Gevattern  ollen ge
en nd ebeten werden,  olchem aber etlichen Tten nich
nachgelebet wird, als  oll den A toren und redigern nochmals
iermit ern  1  4 auferleget  ein, keine Gevattern mehr als drei bei
der Qu e 3u admittieren, die andern aber abzuwei en und  olches
den Eltern 3 notifieieren.“

„Demnach auch bei den Eingepfarrten Wi  en cha ihres
catechismi großer angel ge püre wird, als  ollen die rediger
iermit befehliget  ein, daß  ie niemand von den Kanzeln  ollen
verkündigen, copulieren und zu ammengeben,  ei denn, daß  ie
ihren catechismum und de  en Haupt tücke wi  en Di  Urch Königl.
e erip 8Sub dato Glücksburg den 28 Oktober 1637  ind die Sonn
tagscopulationen und Hochzeiten ausdrücklich inhibieret und vber
oten, bei dero höch ter Ungnade und Strafe Es  oll  ich auch
Keiner erdrei ten, einige Copulationen in den Häu ern verrich—
ten Wann Per onen  ich flei chlich vermi chet und hernach ein—
ander ehelichen wollen,  ollen  ie unange ehen de  en en 
barer Kirchenbuße ange trenget werden.

„Alle und jede der öffentlichen Kirchenbuße uldige  ollen
allenthalben nach der Predigt für dem Qr niederknien nd
keinem andern Ort un deri ( intemalen Cls Tten bei
dem Tauf tein und anderwärts 3 ge  en pflegt, welches gänz
lich  oll abge  affet  ein ablegen und vollbringen, wie denn auch
alle diejenigen, we bishero öffentliche Buße nicht ge
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lei tet nod dazu chuldig  ein, In noch einmal  ollen an  7
 trenge werden  —

„Es  ollen die A toren allenthalben ihre Eingepfarrten da
hin ermahnen, daß  ie ihre Kinder  owohl den Sommer als den
inter 3ur Ule  chichen Wer nicht thut, oll nicht weniger
das vo Schulgeld für eln ganzes Jahr rlegen chuldig  ein.

Demnach auch der Kü ter,  o e billig für Kirchendiener
a  en wollen, eln großer 1  rau und Aergernis  ich begiebt,
indem die elben theils mit Saiten pielen aufwarten, theils auch
für Schaffer und Ein  enker  ich gebrauchen la  en, dadurch  ie
dann dem Ge öff mehr enn der Abwartung ihres mites werden
zugethan, als  oll en und jeden Kö tern die es Amt hiermit IN-
hibieret und unter agt  ein,  ich auf keinen Hochzeiten für piel  2  —
eute, Schaffer und Ein  enker gebrauchen la  en, ondern  ol
ches einzu tellen und  ich de  en enthalten bei Verlu t ihres
Dien tes.“

„Auf eingekommene Klagen, auch be chehene Inqui ition, die
Handarbeit und Fuhren auf den Sonn— und Feier  und ettagen
betreffend, weil die elben ehr überhandnehmen, als  ollen die
elben, we ishero wider die Polizeiverordnung de pietate oder
Gottesfurch gehandelt und  chon kündig gemacht worden, ge
bührender Strafe gezogen werden, und hiermit nochmals und bei
Vermeidung der un der geda  en Polizeiverordnung ge etzten
Strafe einem jeden zehn Reichsthaler der Kirchen und on ten
andern milden en angemeldet  ein, daß  ich keiner erdrei te,
auf Sonn-, Fe t und ettagen einige Handarbeit oder icht
05 ügen, Holzhauen, Holz Korn— und Heufahren, As elbe
zu ammenzubringen, in Diemen 3  etzen, dre chen, auf der
mahlen la  en welches den Müllern bei Verlu t ihrer Dien te
 oll verboten und dergleichen weder durch  ich  elb t no
durch de  en e inde vorzunehmen, viel weniger ins Werhk
 etzen, ge talt auch den A toren und redigern  elb t hiermit  oll
mandieret  ein, keine Kirch piel  oder andere eute auf Tage

ihrer Arbeit bitten oder nötigen und al o nla CL  · 
tretung die es Verbotes geben.“

Auf den QN des General uperintendenten Dur
den uim königlichen Anteil auch Synoden eingerichtet, Ver
 ammlungen von röp ten und einigen Gei tlichen Uunter Vor itz
des General uperintendenten, auf denen ber wichtige Angelegen—
heiten der kirchlichen Auf icht verhandelt wurde Die er der
artige Synode fand um Jahre 1646 Auf die er Synode wurde
das durch die Polizeiverordnung von 1623 angeordnete  onntäg—
iche examen catecheticum mit den Jungen und en einge chärft
nd zugleich als Vorbereitung zUum er ten Abendmahl die Kon
firmation angeordnet Ferner wurde  trenge Handhabung der

8*
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Kirchenzucht vorge chrieben, der alle verfallen  ind, die nicht nur
„OGLegen das  ech te pecciret Aund ge ündiget haben, ondern
auch die wider andere Gebote eben owohl und offenbar
 ich vergriffen, Gotteslä terer, erächter des Ortes und der hei  —
igen Sakramente, oder auch andere,  o den Sabbath mit unnöthi—
ger Arbeit entheiligen oder anderen öffentlichen La tern Üüber 
geben  ind In onderheit aber  ollen die Verächter der QARTQ:
mente, die ber Jahr und Tag  ich 0 hochwürdigen Abendmahl
absentieren und abhalten, ge tra und mit öffentlicher önitenz
und Kirchenbuße ohne Unter chied beleget werden 0  en
dem Ende der magistratus inferor überall ermahnt  ein  oll, die
Delinquenten und hals tarrigen Sünder,  o ihnen angemeldet,
OFficio 3  trafen und da die Landesordnungen erfordern, die
 elben QAus den Jurisdictionen Uund bieten auswei en und ab
chaffen

Der Synode wird in onderheit der Charakter einer höheren
Auf ichtsin tanz beigelegt, oL we diejenigen, „ ie  eien Pre
iger oder Zuhörer, gefordert werden,  o etwa in der eligion
U pect und verdächtig oder in ihrem en und Amt
bar, und doch auf vorhergehende der Pröp te Privatmahnung  ich
nicht gebe  ert oder COrrigirt, derge talt dann PrO Ata entweder
Suspensio oder guLr ohl remotio AD Officio erkennen.“ Da 
38  ollen die Pröp te „der rediger studia, Amt und er
vieren und die elben in üte vorer t dehortieren Auch i t billig,
daß eln College des andern Vitia und ebrechen, nachdem die el  2
ben 1 publicum Scandalum ausbrechen und durch  eine Privater 
Iciere.
mahnung nicht Corrigirt und gedümp werden, den röp ten Signi-

ofern nicht ge  le und der eine dem andern Uunter
das u  ein  pielt,  oll er elbe eben o chuldig  ein als der
andere. Und weil die Trunkenhei das gemeine La ter,  ollen
rediger durchgehends Aund ohne Unter chied das Ge öff In genere
vermeiden, auf den Dörfern  ich der rüge entäußern und Iin
andern Ge ell chaften bis auf den letzten Mann nicht bleiben
Uund aushalten Wie denn nicht weniger diejenigen rie ter und
Pastores, we betroffen werden, daß  ie  ich voll nd toll 9e
 offen billig Ab OFfieio  uspendieren, und  onderlich, Wenn  ie

gum weiten Uund ritten Male gethan, auch da keine Be  erung
hoffen noch erfolgen 0  E, gur 8 removiren. Die Zank üchti 

gen,  o mit ihren ollegen oder mit andern 0  er ohne Noth
und redliche Ur ache Zank und Hader anfangen Uund nicht Frieden
halten können,  ollen vo rop ten, dafern  ie die ein  2  2 zwei  und
dreimal gethane und wiederholte Admonitiones und Vermahnun 
gen gLl in den Wind  chlagen, vor dem Synodo citieret und A e
gebührlich 3zur ede ge te  5 au PrO ata et bene cComperta
mit Suspen ion des OFficii ge trafet und ange ehen werden  0 0
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Disziplinarfälle en in der Folgezeit den Synoden wiederholt
vorgelegen.

le e Synoden ollten jährlich agen Doch folgte er t 1650
eine zweite, worauf eine ange Unterbrechung bis 1691 folgte
Es fanden darauf wieder eine el von Jahren regelmäßig Sy
noden bis aufs Cue eine Stockung eintrat und endlich 1733
le e Einrichtung ganz aufhörte. Im Gottorfer Anteil i t über—
aup ni dazu gekommen.

Zum Schlu füge ich noch eine urze Ueber icht Üüber die Ent
wichlung der kirchlichen Auf icht bis auf die Gegenwart inzu
Bis zum Jahre 1743, in welchem der Gottorfer Anteil un es 
wig auernd vom önig un e t wurde, en die
herzoglichen General uperintendenten in Südangeln vi itiert, die
wie Fabricius zugleich aneben als Pröp te der rop tei Gottorf
hier auch die Spezialauf icht hatten + nach dem ode des Ge
neral uperintendenten Struen ee 1791 rhielt die rop tei ihren
eigenen rop ten Im königlichen Anteil hatten nach Klotz auch
einige der folgenden General uperintendenten wie die er zugleich
als Pröp te die Spezialauf icht ber die Prop tei Flensburg mit
Nordangeln, nämlich von Stöcken, Schwarz und oyer on
hat die rop tei ihre eigenen Pröp te gehabt

Nach 1713 verblte dem herzoglichen General uperintenden—
ten nur die Auf icht ber den dem Herzog verbliebenen eil in
ol tein, während der königliche General uperintendent jetzt die
1 ber ganz eswig d  E, die vorübergehend auch
 chon 1684 bis 1689 während der Okhupation des herzoglichen Ge
lets durch den önig ausgeü Ausgenommen nur
davon elle Wii Norden, wie Törninglehn und en, die von frü
her her Unter dem Bi chof von ipen, re p Oden ee  tanden, oder
als Gebiet der jüngeren königlichen Linie ihre eigene ur  e
Auf icht hatten Zu letzterem gehörte in Angeln der Ucsbur
9¹ Anteil mit den drei Kirchen in Glücksburg, Munhbrarup
und Neukirchen nach dem Aus terben der Glücksburger Linie
1779 fiel auch die er Anteil den önig, und wurden na dem
ode des Glücksburger rop ten Lüders 1786 auch die  einer Auf
 icht verbliebenen drei Kirchen der rop tei Flensburg und der
königlichen General uperintendentur zugeleg Von den exemten
Kirchen, die bisher NUr Uunter der Auf icht des General uperinten— 
denten ge tanden, Ram weiter 1784 Boren Unter die rop tei Got
torf und ami auch Uunter die pröp tliche Spezialauf icht, während
er t 1850 Kappeln und Kahleby der Prop tei Gottorf und Gel
ting der rop tei Flensburg zugeleg wurden. 1879 endlich erfolgte
durch Abtrennung un erer Land chaft von den beiden Prop teien
Flensburg und Gottorf die Neubildung der beiden etzigen Prop



422 Marten  Die II Auf icht Angeln Reformation 118

 teien ord  — und Südangeln Von er terer wurde wiederum 1912
Adelby abgetrennt und gur rop tei Flensburg gelegt

Nachdem der dem Herzog verblilebene Anteil ol tein 1773
von dem önig Oldenburg eingetau cht worden Ram au
die I1  1  E Auf icht ber dies Gebiet den königlichen Gene
ral uperintendenten Struen ee der Omi den Kirchen beider Her
zogtümer vor tan Nach  einem ode 1791 erhielten Schleswig
nd ol tein E elgenen General uperintendenten er teres
EL letzteres alli en Nach Calli ens Tod 1806 vereinigte CL
noch einmal die Auf icht ber C Herzogtümer aber nach de  en
Tod rhielt jedes Herzogtum wieder  einen elgenen General uper 
intendenten Und  o i t bis eUute geblieben Nach der der
Gegenwart erfolgten Trennung von Kirche und Staa hat die kirch
liche Auf icht inde  en wieder rößere Unabhängigkeit von
der Staatsgewalt rlangt Dem ent pricht nUuLr dem ber
hirten Un erer ir auch wieder der rühere itel „Bi
des zungenbrechenden „General uperintendenten beigelegt WDOL
den i t Amit nüpft die Entwi  ung der kirchlichen Auf icht bei
uns wieder an die er Zeit nach der Reformation mit ihrem
er ten und bisher evangeli chen Bi chof Tilemann von

Hu  en


